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Einige grundsätzliche Überlegungen

Von Dr. Bruno Primetshofer C.Ss.R., Mautern (Steiermark)

Unter den ın Jüngster Zeit VO verschiedenen Seıiten geäußertenWünschen und Anregungen tür das künftige Vatikanische Konzil befindensıch w as die Reform des geltenden Kıirchenrechts anlangt nıcht
wen1ge, 1€ eine Änderung der derzeitigen Mischehengesetzgebung ZUGegenstand haben Von diesen Vorschlägen soll jer jener herausgegriffenwerden, der be1 Mischehen zwıschen eiınem Katholiken und eın getauftenNichtkatholiken!) eiıne Aufhebung der heute iın Kraft stehenden Bestim-
MUunS des Can 1099, 1 Z derzufolge diese Ehen bei sonstiger Ungültigkeitin der VO Codex JTuris Canonicı vorgeschriebenen Korm (Caneingegangen werden mussen, fordert?). In nıcht wenıgen Fällen habesich nämlich gezeigt, daß diese Ehen, denen außer dem verbietendenHındernis der Bekenntnisverschiedenheit Can kein anderes ano-nısches Hındernis 1MmM Wege steht, VOT dem akatholischen Religionsdienerder dem Standesbeamten und somıt kanonisch ungültig geschlossenwerden. E  1ıne Aufhebung des derzeitigen Formzwanges, dergestalt, daßdie Fingehung der 1er in ede stehenden Mischehen VOorT dem akatholiji-schen Geistlichen oder dem Standesbeamten Z War unerlaubt, ber dennochgültig wAare, könnte all diese hen VOTLr der Ungültigkeit bewahren, und1€s ge zumal i1im Zusammenhang mıt einer allgemeinen evıisiıonder geltenden Mischehengesetzgebung®) sehr eıner Verbesserung desKlimas den KonfessioNC  5 be1*). Die Aufhebung der derzeitigenFormverpflichtung könne überdies leichter geschehen, als sS1eın ihrer allumfassenden Verpflichtungskraft erst durch den Kodex 1m

Nıs der Bekenntnisverschiedenheit
Im folgenden soll VO  5 dieser Art VO:  5 Mischehen, denen also das aufschiebende Hinder-

(mixta relig10) nach Can 1060 entgegensteht, die KRede Se1nN.,Nicht berücksichtigt werden hier jene Mischehen, be1 denen eın Teil katholisch getauft, derandere jedoch ungetauft ist, also das tirennen
(disparitas cultus) nach Can 1070 gegeben ıst.

de Hindernis der Glaubensyerschieden#eit
Vgl Küng, Konzil und Wiedervereinigung (Wien » 223 Karré£fi%ischehe ın seelsorglicher Betrachtung, iIn: Lebendige Seelsorge, (1961) 220Roegele, Was erwarten VO. Konzil ? (Osnabrück YHerner Görresund O. Habsburg-Lothringen,

602 Dazu
in.: Wort und ahrheit (1961) (Sonderheft: Was -warten S 1e VO. Konzil ?) 591 evangelischer Seite Nitzschke,KRömisch-katholische Kirche und Mischehe, ın: Sucker-Lell-Nitzschke, Die Mischehe(Göttingen E 276 dem Neunten Deutschen Evangelischen KırchentagMünchen August 1959 wurde cdieselbe Forderung erhoben. Vgl dazu Herder-Korre-spondenz (1959/60),

Funzelheiten über die VOIrsWiünsche das eschlagene evision finden S1C. bei Schurr, PastorelleKonzil, in ? Lebendige Seelsorge (1961), 193 Der Autor trıtt jedoch,wı1e weıter ntien noch gezelgt werden wird, nıcht für eıne derung der gegenwärtigen Bestim-mungen bezug auf dıe Formverpflichtung 1N.
3) Küng,

„Cheol.-prakt. uartalschrift“ 1961
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Jahre 1918 eingeführt®) — sowleso ihre beäbsichtigte Wirkung‚ nämlic
die Gläubigen VO der Kıngehung VOoO  un Mischehen abzuhalten, nıcht erfüllt
habe® en schärfsten Eiınwand gegen die derzeıtigen Bestimmungen
erhebt wohl arry‘), da ihnen vorwirft, S1e versperrien dem Nn
Nichteinhaltung der HKorm iın ungültiger®) Mischehe lebenden Katholiken
geradezu den Weg eıner Aussöhnung miıt seliner Kıirche: Als ın ungül-
tıger Eihe Lebender gelte der Katholik aqals öffentlicher Sünder, und der Weg

den Sakramenten seiner Kırche SEe1 iıhm daher verschlossen. Fıne Aus-
söhnung und Wiederzulassung den Sakramenten sSe1 ın den meısten
FWällen?®) NUr iın der Korm einer Konvalidierung der Ehe möglıch. Diese
musse aber zufolge Can 1137 durch einen förmlichen Eheabschluß VOrLr
dem katholischen Pfarrer erfolgen. Nicht selten wıdersetze sich jedoch
der akatholische eıl mıt Hen ıhm (Gebote stehenden Mitteln einer
Konsenserneuerung (Nachtrauung) VOT dem katholischen Pfarrer, weiıl

S1C  h ja SOW1€eSO für gültig verheiratet halte Auf der anderen Seite habe
jedoch vielfach nıichts eiıne katholische Krziehung der Kinder

einzuwenden, daß VOoO  > 1eTr AauUuSs keine Schwierigkeiten die Kon-
validierung bestünden. Im alle der fortgesetzten W eigerung des akatho-
lischen Teiles, die katholische Nachtrauung vorzunehmen, stünden der
katholische Eheteil und mıt ıhm dessen Seelsorger VOL einem schwer
entwirrenden Knoten: Um den akatholischen eıl ZU. Nachtrauung

9)) Die Eheschließung wäar bıs Z Konzil VO:  - Arıent überhaupt keine bestimmte YHorm
gebunden. Durch das Dekret „JLamets1” des Irıenter Konzils wurde dıe Gültigkeit der Ehe-
schließung VOoO  S der Beobachtung ıner bestimmten KForm (Kingehung der Eihe VOor dem Pfarrer
Uun!‘ ‚ wel Zeugen) abhängig gemacht. Das genannte Dekret Jegte sıch ber verpflichtende Kraft

ın jenen Pfarreien bei, ın denen ordnungsgemäß verkündet worden WAar,. Kür das Gebiet
des heutiıgen Holland und Belgıen erging ovember 1741 die sogenannte Declaratio Bene-
dicetina (Bulle „Matrımonila" des Papstes Benedikt XIV.), wodurch dıe reın akatholischen und
gemischten hen VO  s der Formpdicht beifreıt wurden;: Ähnliche Erklärungen ergıingen ın der
Folgezeıt uch für andere (ebiete, Beispiel für Ungarn durch das Breve „Quas vestro“
Gregors XVI VO. April 1841 und die Instruktion des Kardinalstaatssekretärs Lambruschini
VO. gleichen Datum (Fontes GIC, I 9 4.97, 790). Für Österreich konnte damals ıne gleich-
lautende Erklärung des Heiligen Stuhles Her Versuche der österreichischen Unterhändler
nicht erreicht werden. Für Deutschland wurde durch die Konstitution Pius „Provida” VO.
18 Januar 1906 (ASS 39/1906, 81 dıe Formfreiheit für Mischehen einheitlich geregelt.
Dieses deutsche Sonderrecht wurde uch durch das 1m wesentlichen bereits das kodikarische
Eherecht enthaltende Dekret „Ne temere“ VO. August 1907 (mit echtskraft VO. Aprıl
19038, vgl ASS 40/1907, 525 unberührt gelassen. YTsSt der Kodex beseitigte ım Jahre 1918
endgültig, und alle späteren Versuche, wıeder einzuführen, scheiterten. Vgl dazu Eıchmann-
Mörsdorf(i, Kıirchenrecht (Paderborn *1958), I 9 233 Bänk, Connubia canonıca (Frei-
burg 145

6) Karrer, O., Z
1he AIrıdentine YHForm of Marrıage: Is the Law Unreasonable 1n ! The Jurist (Washington

(1960), 159
enauer gesagt, handelt sıch eıne Nichtehe, _  eın „Matrımonıum non existens®.

1€es kommt unter anderem darın ZU. Ausdruck, daß diese N Formmangels „ungültige”
Ehe nıcht als Scheinehe (matrımonium putatıvum) 1mM Sinne VO Can 1015 angesehen wird.
Siehe dazu den Entscheid der Interpretationskommission VO. Januar 1949 (AAS 41/1949,

158) Zur Problematik der ungültigen Ehe vgl Bender, Matrımonium invaliıdum, 1ın :
Angelicum 18 (1941), 301

Wenn eıne Irennung der beıden Partner N vorhandener Kinder er sonstıigerGründe nıcht möglich ıst un cdıe Voraussetzungen für eın Zusammenleben „W1e Bruder und
Schwe_ster“ nıcht gegeben sSınd.



wegen, müsse man ihn vorher vVon der Ungültigkeit seiner derzeitigenEhe überzeugen, w as nıcht leichtfalle. Auf der anderen Seıite könne ber
dem Katholiken lange nıcht wıirksam aAUS seiner Gewissensnot geholfen
werden, als nıcht die Ehe iın Ordnung gebracht worden sel. Auf diese
VWeise komme dazu, daß nıcht wenıgen Fällen unsterbliche Seelen
DU der VO geltenden Kirchenrecht verhängten Ungültigkeit der
Ehe verlorengingen‘!

Man wird diese FEinwände nıcht leichtfertig abtun können, hne sich
dem berechtigten Vorwurf uszusetzen, die hnen zugrunde liegende
ernstie pastorale Dorge nıcht entsprechend gewürdigt haben Alle:  1n,

sprechen an der anderen Seite derart schwerwıegende Gründe für eINeEBeibehaltung der Formverpflichtung be1 den Mischehen, eıne An-
derung der gegenwärtigen Bestimmungen des Kırchenrechts nıcht Nur
nıcht geraten, sondern 1n höchstem Maße bedenklich erscheint.
Im folgenden sollen diese Gründe kurz dargestellt werden.

Fıne Aufhebung des Formzwanges bei den Mischehen würde zunächst
einmal eine iın ihren Folgen Sar nıcht abzusehende Verwirrung der
Gläubigen ach sıch ziehen. eıt mehr als Vlerz1g Jahren*!!) ist zwingende
Norm des Kırchenrechts, daß die Katholiken, moöogen sS1€e 1U untereinander
der mıt Akatholiken eiıne Eihe eingehen, 1es gültig 1Ur Beobach- V o  e  x
LuUung de VO Recht vorgeschriebenen Korm (nämlich VOFLF dem Orts-
pfarrer bzw -ordinarıu und 7Z7WEeI Zeugen) Lun können. Der Seelsorge-
klerus wırd uch nıcht müde, diese Grundsätze aı der Kanzel und 1mM
Beichtstuhl immer wıeder einzuschärien, und (Jott sSe1 ank ıst 1m olk
doch och weitgehend das Bewußtsein lebendig geblieben, daß 1LUF S
und nıcht anders eine VOo Gott und dem Gewissen gültige Ehe zustande
kommt!2). Sollte u eine Aufhebung der Formverpflichtung ın Krwägung
SCZOSCH werden, könnte 1€Ss ohl Ur iın der HKorm geschehen, daß
sowohl die VOTLT dem akatholischen Religionsdiener als uch die VOoOr Standes-
beamten eingegangene Mischehe kanonisch gültig ware. Eıne etwalge GE  Al  X
Nichteinbeziehung der standesamtlichen KEheschließung waäare nıcht gur
denkbar, da ach Ansıcht vıeler Akatholiken (vor Hen Dingen der Pro-
testanten) die Ehe bereıts mıt der Wiıllenserklärung VOor dem Standesbe-

zustande kommt un:! der reli Akt 1m Gotteshaus kein wesent-
Lliches Element der Eheschließung mehr darstellt.

VWie aber sollten WIT den Katholiken Jetzt klarmachen, daß eın standes- &}amtlicher Eheabschluß (oder eın solcher VOLr dem akatholischen Geist-
lichen) das eine Mal gültig, das andere Mal jedoch ungültig seın soll, Bn  BÜJe nachdem, ob eın konfessionell gemischtes der eın reın katholisches Paar
sıch verehelichen will Würden, Ja muüßten ihnen da nıcht ernste Bedenken

der Glaubwürdigkeit unserer Verkündigung aufsteigen ? Daß au diese
VWeise bei den Katholiken DUr allzu leicht S1C  h die Meinung einer Nier-
schiedslosen Gültigkeit der standesamtlichen Ehes;hließung breitmachen

Barry, a.a. Q., 173
11) Siehe Anm.
12) Bezüglich der Auswirkungen der ‘kirchlichen Eheschließung staatliıchen Bereich

nach der derzeitigen österreichischen Rechtslage vgl Primetshofer, Zur Frage der aatl-
Lichen Wirkungen kirchlicher Ehen, 1n: STEIT. Archiv Kirchenrecht (1961) 131



Primetshofep Die » '  'n .ı Formverpflichtung. bei Mischehen
könnte‚ eıine Meinung, der angesichts der iın viıelen Ländern bestehenden
obligatorischen Ziviılehe?3) schwieriger beizukommen ware, hegt au
der Hand!*). G(ewiß, die Verfechter einer Aufhebung des Formzwanges
können S1IC.  h auf eine VOTL Geltungsbeginn des Kodex ın manchen Ländern
bestehende, VOo  s Rom gewährte Praxis berufen, derzufolge Mischehen
gültig uch VOL: dem akatholischen Religionsdiener bzw. dem Standes-
beamten eingegangen werden konnten?!®). Aber INa  s darf dabei eines nıcht
übersehen: Diese den durch das Konzil VO IrTıient eingeführten Korm-
N authebenden Fınzelentscheidungen des Heiligen Stuhles eln
Ausfluß der durchaus eigenartıgen Verpflichtungskraft des trıdentinıschen
Eheschließungsrechtes alg solchen, das ja bekanntlich uch die Katho-
liken DUr insoweıt verpflichtete, aqals sS1e eiınem Ort iıhren Wohnsıtz
(Nebenwohnsıitz) hatten, ın dem das Dekret „Lamets1ı”. publizıert worden
war1®). Hatten s1ı1e aqaußerhalb eines solchen Ortes iıhren Wohnsıitz der
Nebenwohnsıitz, konnten S1e ort eıne gültige EKhe uch hne Kınhaltung
der trıdentinischen Eheschließungsform, miıthın Iso uch VOT dem akatho-
lischen Geistlichen, eingehen?”). Die für einzelne Länder 1m Laufe der
spateren Jahrhunderte VOo Heiligen Stuhl verfügten Aufhebungen des
Formzwanges für die Mischehen un reın akatholischen hen
eigentlich nıcht sehr eıine Außerkraftsetzung eıner bereıits uUuNanSC-
fochtene Geltung besitzenden (Zesetzesnorm als vielmehr eıine authentische
Erklärung un!: Entscheidung der den Kanonisten und Theologen
seıt eh un: Je strıttig CWESCHCH Frage, ob überhaupt die hen der Akatho-
liken siıch bzw die Mischehen zwıschen einem Katholiken un
einem Akatholiken ın der Formverpflichtung des trıdentinischen Ehe-
rechtes inbegriffen oder nicht?!8). Dieses trıdentinische Eherecht mıt
der durchaus eigenen Verpflichtungskraft ist aber, wWwI1I€e bereits erwähnt,

18) Kın diesbezügliches Verzeichnis der wichtigsten europäischen und außereuropäischen
Länder bietet Holböck, Die Zivilehe (Innsbruck-Wien

14) Man wende hier nıicht e1nN, uch der gegenwärtigen kirchenrechtlichen Lage
zufolge für den Katholiken untier Umständen einen gültigen Eheabschluß VOT dem standes-
beamten geben könne, We: un: insoweıt nämlich dabeı die Voraussetzungen für 1ne Not-
eheschließung 1 Sinne des Can. 10938, 1, gegeben selen. Die Noteheschließung ist 81C. eın
extiremer Fall, un! das Vorhandensein dieser Möglichkeıit, ıne gültige Ehe schließen, ist dem
durchschnittlich gebildeten Katholiken keineswegs bekannt. diese gesetzlichen Bestimmungen
IM daher 1 Bedarftfsfall immer TST e1gens aufmerksam gemacht werden.

15) Sieche Anm.
16) Eın Verzeichnis dieser trıdentinischen un!: nichttridentinischen rte findet sıich unter

anderen bei Haring, Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes (Graz “1916), 4061, Anm.
Ve Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes (Graz 1885 und 11, 1’ 208.

17) Haring, - d O., 461 ., über die Frage der erriıtorlalen und persönlichen Geltung
des trıdentinischen Kheschliebungsrechtes.

18) 19 wurde der ehre gelegentlich die Meinung vertreten, cdıe Protestanten se]len dann
nıcht die trıdentinısche Eheschließungsform gebunden, wWenn s1e eıt der Verkün
des Dekrets „Lametsi” dem betreffenden Ort bereıts eiıne geschlossene Gemeinschaft bıldeten.
In bezug auf die Mischehen zwıschen einem katholischen un protestantischen Teıil wurde dann
ıne Art Privlegienkommunikation angenOIMMeN, insoferne, als der nıcht formgebundene
Akatholhik das Privileg se1iner Freiheit VO  - der Formpficht uch dem Katholiken mıiıtteiulte,

diese gemischte Eihe hne Beobachtung der trıdentinischen Form gültig eingegangen
werden konnte. Vgl dazu Benedictus XIV., (Prosper Lambertini), De Synodo dioecesana
(1769) VL, CaP-. VI, DrT. 12 Anderer Meinung ıst unfter anderen Scherer, ; O., 211
und 215, Anm. 236



21

durch den K6dex 1im Jahre 19138 ausxiähmslos ußer Kra‘ft gesetzt worden,
die ormvorschrift des Can 1099 ist ZUT> absolut zwingenden lex irrıtans
geworden!?). Alle Versuche, die für einzelne Länder bestehenden Sonder-
regelungen wieder 7U CEIrNCUCIN, scheiterten. Sollte (1U ber wıiederum die
Kntwicklung auf den wen1g übersichtlichen und vıelen Zweiteln
nlaß gebenden Zustand vVvOo 1913 zurückgedreht werden, könnte
1es offensichtlich nıcht geschehen, hne daß das (Ganze schweren Schaden
tte.

Einen weıteren, sehr Abeachtlichen Grund, der eiıne Lockerung
der geltenden esetze spricht, führen Härıng und Schurr?®) d
wenn sS1e schreiben, daß viele, die die katholische Irauung ablehnen, uch
nıcht den al W esensmerkmale bejahenden Ehewillen haben werden.
ach dem Scheitern eines vielleicht nıcht VOoO  5 Anfan auf absolute
Unauflöslichkeit eingestellten Verhältnisses bliebe Hen jenen, die leicht-
fertig eine ischehe VOLr dem akatholischen Religionsdiener der dem
Standesbeamten eingehen, ke  In Weg mehr einer kirchlich gültigen Eihe
offen. Die älle VO.  un meılst aussıchtslosen Kheprozessen miıt Klage
mangelnden Eihewillens würden sich häufen?1). Dieser Einwand ist SsSo
gewıchtiger, als statıstısch erwıesen ISt, daß Mischehen mehr als andere
hen VOoO  n der Scheidung betroffen sınd?2),

Des weıteren WwWwUur  +  de eiIne Aufhebung der geltenden Bestimmungenohl uch eın sprunghaftes Ansteigen der Mischehen ZU. Folge haben
Dies ıst ber weder 1m ınne der Katholiken noch uch 1m Interesse der
Andersgläubigen, ennn die Mischehe stellt im allgemeinen derartige An-
forderungen un das Zusammenleben solchen Belastungen AdUuUS, daß
INa für gewöhnlich VO  5 der Kingehung eiıner solchen NUur abraten kann?3).Und dies nıcht zuletzt: um des konfessionellen Friedens wiıllen, enn „die
Mischehe ist nıcht der ideale Ort für die herzliche und ehrliche Annäherungder Konfessionen?*)“, Nun glauben WIT aber, nıcht fehlzugehen mıt der
Behauptung, daß die derzeitige gesetzliche Regelung bezüglich der Form-
verpflichtung doch weıtaus mehr als ihr etwalges Gegenteil azu angetan
ıst, Ehewerber VOo  > der Kingehung eıner ischehe abzuhalten. G(ewiß,
n]ıemand wiırd die Wirkung des 1m Kodex enthaltenen Verbotes der Misch-

Vgl dazu auch die VO.  D Pius XII mıt dem Motuproprio VO. August 19438 AAS40/1948, 305 f. verfügte Erweiterung der Formpdficht.
20) Häring - V. Schurr, Mischehenpraxis uUun: Wiedervereinigung der Christenheit,
Theologie der Gegenwart (1961), 188
21) Häring-Schurr, d d O., 189

Vgl dazu Herder-Korrespondenz (1959/60), 469, sowı1e das bei Häring, Ehe
dieser eıt Salzburg 9 266 . angegebene statistische Matenal.

28) Siehe dazu die bei Eichmann-Mörsdorf, a, a., O., K7Z un!: Bänk, M , O., 153 f
angegebene Begründung des Verbotes der Mischehen. Eıs unterliegt keinem Zweifel,

Mischehen gibt, deren Familienleben echt christlich genannt werden verdient, Ja,Mischehen schon sehr gute Katholiken hervorgegangen sınd. Allein die Erfahrung Jehrt,S1C. hierbei umm nıcht sehr zahlreiche Ausnahmen handelt. Vgl dazu Scherrer, ; ; 1L, 412,Anm. DE Eichmann, Das katholische Mischehenrecht nach dem Codex Iuriıs Canonicı
(Paderborn 17

+4) Häripg, Ehe ın dieser Zeit, 280
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ehen (Can. 1060 überschätzen?®), und die Erfahrung lehrt, dadie Partner,
sobald S16 einmal sich ZU. Eingehung Mischehe entschlossen

e sınd, S1C.  h den wenigsten FKFällen abhalten lassen, die iıhnen vielleicht
VO Verwandten un!: Seelsorgern ufs schärfste wıiderratene Verbindung
einzugehen. ber auf der anderen Seite I1NHNEe1NEeEN doch daß ec1INe den
JUDSCH Menschen bereits VOFLF Fiıntritt das heiratsfähige Alter kluger
Weise vermittelte Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen (die natürlich
nıcht bloß die isolierte enntnıs des Gesetzes S1C  h, sondern dieses
Rahmen ganzheitlichen Kheerziehung umfassen muß!) siıcherlich
gee1gnet ISt, ihnen C106 UÜberzeugung eLwa des Inhalts hervorzurufen:
Die FKingehung Mischehe ıst (abgesehen VO  > Hen damıt verbundenen
relig1ösen Bedenken) mI1T viıelen Schwierigkeiten verbunden, INUSSeCHN
VO akatholischen Partner SCWISSC Sicherheitsleistungen bezüglich der
katholischen Kindererziehung gefordert werden, ohne die 6s keine katho-
lische Irauung un damıiıt keine gültige Ehe sibt Die au diese VWeise
entstehende, vielfach ihren Ennzelheiten dem JUNSCH Menschen Sar
nıcht explicite bewußte Abwehrhaltung 1ä0t ıhm VO vornherein den
Gedanken e1INe eheliche Verbindung mıt Andersgläubigen nıcht
ZU. Reite gelangen. 1€6s alles hf‘iele selbstverständlich WC3S- WeLnNn dıe Horm-
pflicht aufgehoben würde ewı1ß bliebe den erstellten Vorschlägen
zufolge uch weıterhin das Verbot der Mischehen bestehen, wWAare
uch weiterhin, eventuell Androhung VO  a Kirchenstrafen?®),
1€ Trauung VOLr dem katholischen Geistlichen gefordert, und müßten
selbstverständlich auch die Kautelen verlangt werden?”). ber die 'Tat-
sache, daß Ina S1C.  h all diesen Mühen nıcht unterziehen müßte, e1iNe
Ehe gültiger- wWenn uch nıcht erlaubterweise schließen ZU können, muüßte
1€ geschilderte Abwehrhaltung sehr wesentlich beeinträchtigen. Daß ber
dies nıcht den Absichten des kırchlichen Gesetzgebers hegen kann,
1ST klar, als daß darüber vıele Worte Zl verlieren TITCHL.

Was DU schließlich die VOo akatholischen Teil erbringenden
Kautelen, VOTLTr allem die Zusicherung der katholischen Frzıehung samt-
licher aus der Ehe stammenden Kinder (Can 1061 E 2) betrifft, isSt
hne weıteres klar, daß S1C.  h e1Ne Aufhebung der Formverpflichtung uch

dieser Richtung nachteilig quswirken würde. | D sicherlich nıcht
WCEN1SC Katholiken, die S1C.  h WEN1% der AI keine Mühe mehr machten,
die genannten Zusicherungen VO akatholischen eıl erlangen, da J
e1NeE Ehe gültigerweise uch VOLr dem akatholischen KReligionsdiener der
dem Standesbeamten CINSCSANSCH werden könnte, ach diesen Dingen
nıiıcht gefragt wird

25) Dieses Verbot wurde allerdings bis die ungste eıt Beispiel VO:  - den holländischen
Bischöfen sehr Ir gehandhabt, und 1Ne Dispens VO. Hindernis der Bekenntnisverschie-
denheit wurde DUr be1 Vorliegen außergewöhnlicher und schwerer Gründe gegeben. Vgl dazu

Va Leeuwen Het gemengde huwelijk (Assen 391 Für die seıt 1955 geänderte
diesbezügliche Praxiıs vgl „Analecta VOOTLr het artsbisdom Utrecht (1955). 109

Einen derartigen Vorschlag macht Barry, a a O., 174
27) E:  iıne Aufhebung der Can 1061 angeführten Kautelen wird selbstverständlich uch

VO:  > den Befürwortern Außerkraftsetzung der Formpflicht nıcht verlangt. Insofern als die
Kautelen Gegenstände des 1US divinum betreffen, sind S16 dem Zugriff des kırchlichen Gesetz-
gebers VO:  > vornherein entzogen.



chehen

Nicht zuletzt So och darauf hingewiesen werden, daß die beantragtechehen  I  f  Niclitk iülét‚zt soll noch daraüf hihgefiiése;i'werdefi, daß 6ie £eäfltfäéie  Änderung der geltenden Bestimmungen auch den Wegfall des Braut-  unterrichtes (Can. 1033) und überhaupt jedwede Einflußnahme seitens  des Seelsorgers auf den katholischen Teil, vor Eingehung der Ehe die  Sakramente zu empfangen, nach sich ziehen würde. Daß für den katho-  lischen Teil eine im Unfrieden mit seiner Kirche eingegangene eheliche  Verbindung eine andauernde schwere seelische Belastung darstellt, liegt  7  auf der Hand.  Diese Aufzählung der Gründe, die gegen eine Änderung der gegen-  wärtigen Gesetzgebung in bezug auf die Formverpflichtung sprechen,  will keineswegs erschöpfend sein. So viel aber dürfte sich gezeigt haben,  daß es nach ruhiger Überlegung nicht geraten scheint, an dem derzeitigen  Stand der Dinge in dem hier in Rede stehenden Punkt zu rütteln. Wie  bereits erwähnt, glauben wir dies nicht bloß zum Wohl der Katholiken,  sondern auch im wohlverstandenen Interesse der Andersgläubigen und  erst recht im Interesse einer Annäherung der Konfessionen sagen zu  müssen. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, daß bei konfessionell  gemischten Ehen erfahrungsgemäß nicht selten die Gegensätze zwischen  den Glaubensgemeinschaften nicht nur nicht überbrückt, sondern leider  eher verschärft werden, soferne nicht — was bedauerlicherweise oft der  Fall ist — im Interesse eines halbwegs gangbaren Modus vivendi die  religiöse Gleichgültigkeit auf beiden Seiten zur Tugend gemacht wird?®).  Nun bleibt aber das große Fragezeichen: Wie kann dem in ungültiger  Mischehe lebenden Katholiken, der seinen Schritt bereut und gutzumachen  entschlossen ist, wirksam aus seiner Gewissensnot geholfen werden, wenn  eine katholische Nachtrauung wegen Weigerung des akatholischen Teiles  }  nicht möglich ist ? Darauf ist zu sagen, daß die erweiterte Heranziehung  eines in der bisherigen Gesetzgebung bereits vorhandenen, aber manchmal  nur recht zögernd angewendeten Mittels dazu sehr geeignet wäre, nämlich  die sanatio in radice (Can. 1138 ff.). Sie würde alle gewünschten Vorteile,  nämlich Gültigmachung der Ehe ohne formelle Nachtrauung, mit sich  bringen?®), ohne die oben geschilderten Nachteile einer von vornherein  verfügten Aufhebung des Formzwanges in sich einzuschließen. Es wäre  überaus wünschenswert, daß die Bischöfe in diesem Punkte ausgedehntere  Vollmachten als bisher bekämen. Bei Gewährung der sanatio in radice  werden natürlich wieder die Kautelen des Can. 1061 8 1, 2 verlangt, jedoch  nur in bezug auf die noch zu erhoffenden Kinder, nicht auch bezüglich  der schon geborenen?®). Es bleibt zwar schwere Gewissenspflicht des  katholischen Teiles, auch für die katholische Erziehung der schon ge-  boreneg»Küder zu sorgen, allein die Erfüllung dieser Verpflichtung ist  2) Vgl. J. Fischer-Erling, Krisen in der Mischehe, in: Lebendige Serorge 12 (1961),  S.  .  29) Außerdem liegt der Vorteil der sanatio in radice noch darin, daß ihre Rechtswirkungen  sich kraft einer Fiktion auf den Zeitpunkt der Konsensabgabe zurückbeziehen, so daß zum Bei-  spiel die aus dieser Nichtehe (vgl. Anm. 8) geborenen Kinder kirchenrechtlich als ehelich gelten.  30) Dekret des Heiligen Offiziums vom 12. Januar 1942 (AAS 34/1942, S. 22).Anderung der geltenden Bestimmungen uch den fa 11 des
n T1 Can 1033 und überhaupt jedwede kindußnahme seıtens
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auf der Hand
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daß ach ruhiger Überlegung nıcht geraten scheıint, dem derzeitigen
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80) Dekret des Heiligen Offiziums VO. 1 Januar 1942 (AAS 34/1942, 22)



erpflichtung bei MischehenW  24  IMV  erfifiicintull)1g\ bei'1v;iséhefiezj  i°rimets-l;q’férä- Die Fo  nicht Bedingung für die Gewährung der sanatio in rafliéeäl). Dies ist um so  bedeutungsvoller, als es bei dem Versuch, das religiöse Bekenntnis der  bereits geborenen Kinder zu ändern, unter Umständen zu Kollisionen  mit den einschlägigen Bestimmungen des staatlichen Rechtes kommen  kann??).  Zusammenfassend läßt sich sagen: Die geforderte Änderung der  geltenden Bestimmungen in bezug auf die Formverpflichtung kann  nicht befürwortet werden; eine ausgedehntere Anwendung des Rechts-  instituts der sanatio in radice wäre genügend, um den derzeit teilweise  vorhandenen Unzukömmlichkeiten wirksam zu steuern.  31) Karrer, a.a. O., S. 221, scheint von der Annahme auszugehen, daß die Sanierung  einer wegen Formmangels ungültigen Mischehe von der Katholisierung der schon geborenen  unmündigen Kinder abhängig gemacht werden könne. Dies entspricht aber durchaus nicht der  rechtlich gegebenen Lage. — Eine erweiterte Anwendung der sanatio in radice befürworten  unter anderen auch Barry, a. a. O., S. 174, und Häring, Ehe in dieser Zeit, S. 293.  $) Nach dem geltenden österreichischen bürgerlichen Recht bestimmt die religiöse Er-  ziehung eines Kindes grundsätzlich die freie Einigung der Eltern ($ 1 des Gesetzes vom 15. Juli  1921, DRGBIl. I, S. 939; in Österreich kundgemacht durch die Verordnung vom l. März 1939,  GBLÖ. 377/1939). Während des Bestandes der Ehe kann von keinem Elternteil ohne Zustim-  mung des anderen bestimmt werden, daß das Kind in einem anderen Bekenntnis als bisher  erzogen werden solle (zit. Ges. 8 2). Jedoch auch im Falle, daß eine Einigung der Eltern über  den Religionswechsel des Kindes stattfinden sollte, kann dieser nicht bei allen Kindern ohne  weiteres vorgenommen werden, da den Kindern, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben,  grundsätzlich die freie Wahl des Religionsbekenntnisses zusteht (zit. Ges. $ 5; Art. 4 des Ges.  vom 25. Mai 1868, RGBl. 49/1868), während Kinder, die das zwölfte Lebensjahr vollendet  haben, nicht gegen ihren Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden dürfen  (zit. Ges, vom 15. Juli 1921, 8 5). Vgl. dazu Klecatsky-Weiler, Österreichisches Staatskirchen-  recht (Wien 1958), S. 102 ff. R. Höslinger: Religionszugehörigkeit und Kindererziehung nach  gegenwärtigem österreichischen Recht, in: Theol.-prakt. Quartalschrift 95 (1947), S. 220 £f.  Die Herbstkonferenz 1961 der österreichischen Erzbischöfe und Bi-  schöfe bittet weiterhin um Unterstützung der Osthilfe „A. p. s. V.“ Bischöf-  liches Generalvikariat Feldkirch, Vorarlberg, Postfach 33.  Diese Spendenaktion vermittelt Bücher und wissenschaftliche Zeit-  schriften in die Ostländer für Theologen, Geistliche im Lehramt und in der  Seelsorge, Bibliotheken der theologischen Lehranstalten und der Bischöfli-  chen Ordinariate, ferner für geistliche Schwestern und Laien, die sich  selbst melden. Die kleinste Gabe ist wertvoll.  Helft helfen — der Kirche des Schweigens!  Zahlungen werden erbeten an Osth.ilfé„A. p. s. V.“ Bischöfliches General-  Vikariat Feldkirch. — Postscheck-Konten: Wien 43000, Zürich VIII 50 484,  München 1 202 49. Zahlscheine bitte von Postfach 33 in Feldkirch anfordern.  Für Ihre Spende dankt schon im vorhinein  t* Bruno Wechner  Weihbischof und Generalvikar, Referent für die Osthilfe „A. p. s. V.“ bei der  sterreichischen Bischofskonferenz.  Organisationsleitung: Kommerzialrat Albert Beuchert, Feldkirch, Schmied-  gasse 22.W  24  IMV  erfifiicintull)1g\ bei'1v;iséhefiezj  i°rimets-l;q’férä- Die Fo  nicht Bedingung für die Gewährung der sanatio in rafliéeäl). Dies ist um so  bedeutungsvoller, als es bei dem Versuch, das religiöse Bekenntnis der  bereits geborenen Kinder zu ändern, unter Umständen zu Kollisionen  mit den einschlägigen Bestimmungen des staatlichen Rechtes kommen  kann??).  Zusammenfassend läßt sich sagen: Die geforderte Änderung der  geltenden Bestimmungen in bezug auf die Formverpflichtung kann  nicht befürwortet werden; eine ausgedehntere Anwendung des Rechts-  instituts der sanatio in radice wäre genügend, um den derzeit teilweise  vorhandenen Unzukömmlichkeiten wirksam zu steuern.  31) Karrer, a.a. O., S. 221, scheint von der Annahme auszugehen, daß die Sanierung  einer wegen Formmangels ungültigen Mischehe von der Katholisierung der schon geborenen  unmündigen Kinder abhängig gemacht werden könne. Dies entspricht aber durchaus nicht der  rechtlich gegebenen Lage. — Eine erweiterte Anwendung der sanatio in radice befürworten  unter anderen auch Barry, a. a. O., S. 174, und Häring, Ehe in dieser Zeit, S. 293.  $) Nach dem geltenden österreichischen bürgerlichen Recht bestimmt die religiöse Er-  ziehung eines Kindes grundsätzlich die freie Einigung der Eltern ($ 1 des Gesetzes vom 15. Juli  1921, DRGBIl. I, S. 939; in Österreich kundgemacht durch die Verordnung vom l. März 1939,  GBLÖ. 377/1939). Während des Bestandes der Ehe kann von keinem Elternteil ohne Zustim-  mung des anderen bestimmt werden, daß das Kind in einem anderen Bekenntnis als bisher  erzogen werden solle (zit. Ges. 8 2). Jedoch auch im Falle, daß eine Einigung der Eltern über  den Religionswechsel des Kindes stattfinden sollte, kann dieser nicht bei allen Kindern ohne  weiteres vorgenommen werden, da den Kindern, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben,  grundsätzlich die freie Wahl des Religionsbekenntnisses zusteht (zit. Ges. $ 5; Art. 4 des Ges.  vom 25. Mai 1868, RGBl. 49/1868), während Kinder, die das zwölfte Lebensjahr vollendet  haben, nicht gegen ihren Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden dürfen  (zit. Ges, vom 15. Juli 1921, 8 5). Vgl. dazu Klecatsky-Weiler, Österreichisches Staatskirchen-  recht (Wien 1958), S. 102 ff. R. Höslinger: Religionszugehörigkeit und Kindererziehung nach  gegenwärtigem österreichischen Recht, in: Theol.-prakt. Quartalschrift 95 (1947), S. 220 £f.  Die Herbstkonferenz 1961 der österreichischen Erzbischöfe und Bi-  schöfe bittet weiterhin um Unterstützung der Osthilfe „A. p. s. V.“ Bischöf-  liches Generalvikariat Feldkirch, Vorarlberg, Postfach 33.  Diese Spendenaktion vermittelt Bücher und wissenschaftliche Zeit-  schriften in die Ostländer für Theologen, Geistliche im Lehramt und in der  Seelsorge, Bibliotheken der theologischen Lehranstalten und der Bischöfli-  chen Ordinariate, ferner für geistliche Schwestern und Laien, die sich  selbst melden. Die kleinste Gabe ist wertvoll.  Helft helfen — der Kirche des Schweigens!  Zahlungen werden erbeten an Osth.ilfé„A. p. s. V.“ Bischöfliches General-  Vikariat Feldkirch. — Postscheck-Konten: Wien 43000, Zürich VIII 50 484,  München 1 202 49. Zahlscheine bitte von Postfach 33 in Feldkirch anfordern.  Für Ihre Spende dankt schon im vorhinein  t* Bruno Wechner  Weihbischof und Generalvikar, Referent für die Osthilfe „A. p. s. V.“ bei der  sterreichischen Bischofskonferenz.  Organisationsleitung: Kommerzialrat Albert Beuchert, Feldkirch, Schmied-  gasse 22.Primetshqfer‚ Die Fo
nıcht Bedingung für diıe Gewährung der sanatıo iın radice‘“). Dies ıst sSo
bedeutungsvoller, als be1i dem Versuch, das relig1öse Bekenntnis der
bereits geborenen Kınder ändern, Umständen Kollisionen
mıt den einschlägigen Bestimmungen des staatlichen Rechtes kommen
kann??2).

Zusammentassend 1äßt sS1C.  h CN.: Die geforderte AÄnderung der
geltenden Bestimmungen In bezug auf die Formverpflichtung kann
nıcht befürwortet werden: eine ausgedehntere Anwendung des KRechts-
instıtuts der sanatıo iın radıice ware genügend, den derzeit teilweise
vorhandenen Unzukömmlichkeiten wirksam sTLEUETN.

31) Karrer, d ; O 9 221 scheınt VOo  — der Annahme auszugehen, die Sanierungıner SCH Formmangels ungültigen Mischehe VO  w der Katholisierung der schon geborenenunmündıgen Kınder abhängig gemacht werden könne. 1€es entspricht ber durchaus nıcht der
rechtlich gegebenen Lage. Eine erweıterte Anwendung der sanatıo ın radıce befürworten
unter anderen uch Barry, ; A, O., 174, un!: Häring, Eihe ın dieser Zeıt, 293

32) Nach dem geltenden sterreichischen bürgerlichen Recht bestimmt die relig1öse Er-
ziehung eines Kindes grundsätzlich die freie Fınıgung der Eltern (3 des Gesetzes VO
1921, RG 1 939; ın Österreich kundgemacht durch die Verordnung VO. März 1939,GBLÖ 377/1939). Während des Bestandes der Ehe kann VOoO  S keinem KEilternteil ohne Zustim-
mun des anderen bestimmt werden, daß das e  nd ın einem anderen Bekenntnis als bisher
CTZOSEN werden solle (zit. Ges. C£J3 2) Jedoch uch 1m alle, dal} eiıne Finiıgung der Eltern über
den Religionswechsel des Kındes stattfinden sollte, kann diıeser nıcht beı allen Kıindern ohne
weılteres VOorgeNOMINM| werden, da den Kindern, dıe das v]erzehnte Lebensjahr vollendet haben,grundsätzlich dıe freie Wahl des Religionsbekenntnisses zusteht (zit. Ges CL De Art. des Ges.
VO. Maı 18306383, RGBIL » während Kınder, die das zwolfte Lebensjahr vollendet
haben, nıcht en W iıllen ın einem anderen Bekenntnis als biısher CIrZOSECH werden dürfen
(zit. (G(Ges VO. 15 1921, CL  J3 5) Vgl dazu Klecatsky-VWeiler, Österreichisches taatskirchen-
recht (Wıen 102 Höslinger: Religionszugehörigkeit un: Kindererziehung nach
gegenwärtigem sterreichischen KRecht, S J heol.-prakt. Quartalschrift 95 (1947). 220

Die Herbstkonferenz 1961 der österreichischen Erzbischöfe und Bıi-
schöfe bıttet weıterhin Unterstützung der Osthilfe „ A po o V66 Bischöf-
liches Generalvikariat Feldkirch, Vorarlberg, Postfach

Diese Spendenaktion vermiıttelt Bücher und wıssenschaftliche Zeıt-
schriften iın die Ostländer für Theologen, Geistliche 1mMm Lehramt und ın der
Seelsorge, Bibliotheken der theologischen Lehranstalten und der Bischöfli-
chen Ürdinariate, ferner für geistliche Schwestern un Laıen, die S1C  h
selbst melden. Die einste abe ıst wertvoll.
Helft helfen der Kirche des Schweigens!
Zahlungen werden erbeten Osthilfe „„A. o S, 'V'“ Bischöfliches General-
vikarat Feldkirch Postscheck-Konten: Wien9Zürich 111 4,04,unchen 202 Zahlscheine bıtte VOo Postfach 33 ın Feldkirch anfordern.

Für Ihre Spende dankt schon 1m vorhinein
Bruno W echner

VWeihbischof un!: Generalvikar, Referent für die Osthilfe ”A . V"6 bei der
sterreichischen Bischofskonferenz.

Organisationsleitung: Kommerzialrat Albert Beuchert, Feldkirch, Schmied-


